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Diskriminierung von Miittern, die nach der Elternzeit
nicht auf ihren alten Arbeitsplatz zuriickkehren diirfen

Dietlinde-Bettina Peters

Vorsitzende des djb-Landesverbands Brandenburg
und Richterin am Arbeitsgericht Brandenburg,
zurzeit abgeordnet an das Bundesministerium fiir
Arbeit und Soziales. Im Mai 2019 erschien im Beck-
Verlag ihr Buch ,Das Weisungsrecht der Arbeitge-
ber“ (ISBN 978-3-406-73798-5, 39,00 Euro).

Nach einer ldngeren Elternzeit sind Miitter immer wieder ent-
setzt, wenn sie plotzlich auf einen anderen, unattraktiveren
Arbeitsplatz verwiesen werden. Die typische Begriindung in
vielen Unternehmen und Verwaltungen lautet dann zumeist:
»Sie haben keinen Anspruch auf den alten, sondern nur auf
einen gleichwertigen Arbeitsplatz!“

Vor dem Arbeitsgericht Brandenburg a.d.H. wehrte sich eine Ar-
beitsvermittlerin mit zwei kleinen Kindern nach einer mehrjahrigen
Elternzeit gegen eine neue Arbeitsplatzzuweisung ihrer Vorgesetzten
in die 36 Kilometer entfernte Stadt Werder. In ihrem Arbeitsvertrag
war der Arbeitsort nicht auf die Stadt Brandenburg begrenzt und
keiner ihrer zwolf Kolleg*innen war bereit zum Wechsel gewesen.
Zwei von ihnen wohnten allerdings zwischen den Arbeitsorten Bran-
denburg und Werder und hatten keine familiaren Verpflichtungen.

Bei einer Versetzung sind familidre Verpflichtungen zu
beriicksichtigen

Auf eine Arbeitsplatzgarantie in Brandenburg a.d.H. kann sich
die Mutter nicht berufen, da eine solche nicht vereinbart wurde.
Nach ihrem Arbeitsvertrag ist sie auch verpflichtet in der Stadt
Werder zu arbeiten.

Thre Vorgesetzte darf den Arbeitsort nach den betrieblichen
Erfordernissen bestimmen. Dabei muss sie allerdings auch die
sozialen Belange der Mitarbeiter*innen nach billigem Ermessen
gemafs § 106 S.2 Gewerbeordnung (GewO) beachten. Bei einer
Versetzung ist aus der Gruppe der Arbeitsvermittler*innen die
Person fiir den Arbeitsortwechsel auszuwihlen, der eine langere
Fahrtzeit am ehesten zumutbar ist. Zu dieser Gruppe gehort auch
die zuriickgekehrte Mutter. Mit der Aufnahme der Arbeitstatigkeit
nach dem Ende der Elternzeit leben die ruhenden Verpflichtungen
aus dem Arbeitsverhaltnis automatisch wieder auf. Ohne weitere
Erklarungen erscheinen daher die Riickkehrer*innen zur Arbeits-
aufnahme tblicherweise am alten Arbeitsplatz.

Bei der Interessenabwiagung im Rahmen des billigen Ermes-
sens ware dann bei der Mutter die zeitintensive Beaufsichtigung
ihrer kleinen Kinder zu berticksichtigen gewesen. Die Auswahl
hitte somit auf eine der zwei zwischen Werder und Brandenburg
wohnenden Mitarbeiter ohne familidare Verpflichtungen fallen
mussen. Daraus folgt, dass der*die Elternzeitriickkehrer*in vor-
rangig einen Anspruch auf seinen*ihren bisherigen Arbeitsplatz
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hat. Eine Versetzung auf irgendeinen freien Arbeitsplatz — wie
bei einer Neueinstellung — darf nicht erfolgen. Das gilt auch
dann, wenn das gleiche Gehalt weitergezahlt wird (vgl. LAG
Berlin-Brandenburg, Urt. v. 16.06.2017, Az. 3 Sa 123/17).

yorrangigkeit” des alten Arbeitsplatzes nach EU-Richtlinie
Die Formulierung der einschlagigen EU-Richtlinie in § 5 Nr.1
RL 2010/18/EU ist eindeutig: Der Arbeitnehmer hat im An-
schluss an die Elternzeit das Recht, an seinen*ihren fritheren
Arbeitsplatz zurtiickzukehren oder, wenn das nicht moglich ist,
eine entsprechend gleichwertige Arbeit zugewiesen zu bekom-
men. Eine dementsprechende gesetzliche Regelung wurde ins
Bundeselternzeitgesetz (BEEG) zwar nicht ibernommen, aber
eine Aufnahme in deutsches Recht wire dann nicht erforderlich,
wenn die Regelung bereits geltendes deutsches Recht ist.
Wird das billige Ermessen bei einer Weisung in dem zuvor
genannten Sinne europarechtskonform ausgeiibt, wire § 106
GewO die bereits vorhandene nationale Regelung. Es stellt sich
dann allerdings die Frage, warum in vielen Unternehmen und
der Verwaltung die weitverbreitete Meinung vertreten wird, dass
kein vorrangiger Anspruch auf den alten Arbeitsplatz besteht.
Auch die bis zum Sommer 2022 in deutsches Recht umzuset-
zende neuere europdische Richtlinie 2017/085/EU zur Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben fiir Eltern vom Juni 2019 weist
gemafS Art. 10 Abs.2 und Art. 11 ausdriicklich darauf hin, dass
die Inanspruchnahme der Elternzeit nicht zu einer Schlechterstel-
lung oder Diskriminierung der betroffenen Person fithren darf.

Entschadigungsanspruch wegen Diskriminierung nach AGG
Wird eine Mutter nach einer langeren Elternzeit nicht auf ihrem
alten Arbeitsplatz weiterbeschiftigt, sondern auf einen unattrak-
tiven Arbeitsplatz allein aufgrund ihrer Abwesenheit wahrend der
Elternzeit verwiesen, kann dies einen Entschiadigungsanspruch
nach §§ 15 Abs.2, 7 Abs.1, 1 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) auslosen.

Eine mittelbare Benachteiligung gemafS § 3 Abs.2 AGG liegt
vor, wenn durch eine an sich neutrale Handhabung tatsichlich
die Gruppe der Frauen gegeniiber den Miannern wesentlich
haufiger benachteiligt wird. So wird beispielsweise dann von
einer Frauendiskriminierung gesprochen, wenn Teilzeitbeschif-
tigte gegenuiber Vollzeitbeschiftigten benachteiligt werden, da
ca. 90 Prozent der Beschiftigten in Teilzeit Frauen sind (BAG,
Urt. v. 20.11.1990, Az.3 AZR 613/89).

Von der Handhabung der Zuweisung eines unattraktiven
Arbeitsplatzes nach der Elternzeit sind weitaus mehr Frauen
als Mianner betroffen, da Viter bedeutend weniger und weitaus
kurzer eine Elternzeit in Anspruch nehmen. Von ihnen geht nur
ein gutes Drittel tiberhaupt in Elternzeit, wobei hiervon tiber
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die Hilfte nur zwei Monate nimmt. Die Inanspruchnahme
einer lingeren Elternzeit erfolgt nach wie vor ganz tiberwiegend
durch die Mutter. Bei einer lingeren Abwesenheitszeit wird ihr
freigewordener Arbeitsplatz wieder mit einem*einer Kolleg*in
besetzt. Die Zuweisung erfolgt nicht nur befristet fur die Zeit
der Elternzeit, sondern auf Dauer. Demgegentber wird bei einer
kiirzeren Elternzeit von zwei oder drei Monaten zumeist eine
Urlaubsvertretung gefunden, die die Arbeitsaufgabe voriiber-
gehend miterledigt. Die Beibehaltung des alten Arbeitsplatzes
wird den Vitern so fast immer ermoglicht.

Erst durch die Begrundung der Zuweisung des neuen Ar-
beitsplatzes kann festgestellt werden, ob eine Diskriminierung
vorliegt. Wird der Riickkehrerin allein aufgrund ihrer Abwesenheit
wihrend der Elternzeit ein neuer unattraktiverer Arbeitsplatz
zugewiesen, spricht vieles fiir eine Benachteiligung. Hierfur ist
eine Benachteiligungsabsicht der Arbeitgeberin jedoch nicht er-
forderlich. Hingegen liegt keine Diskriminierung vor, wenn der
Mutter aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten betrieblichen
Umstrukturierung eine neue Arbeitsaufgabe tibertragen wird.
Denn hiervon wire sie gleichermafSen betroffen gewesen, wenn sie
statt der Inanspruchnahme der Elternzeit weitergearbeitet hatte.

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Urt. v.
16.06.2017, Az. 3 Sa 123/17) hat einer Mutter eine Entschadi-
gungszahlung in Hohe von 9.000 Euro zugesprochen, die nach
einem schwangerschaftsbedingten Beschiftigungsverbot mit an-
schliefSender einjahriger Elternzeit von Potsdam nach Frankfurt
am Main versetzt wurde. Auf ihrem alten Arbeitsplatz in Potsdam
sollte ein zwischenzeitlich eingestellter Kollege weiterbeschaftigt
werden, da die Mutter bedingt durch ihre Schwangerschaft bisher
nur fiir einen kiirzeren Zeitraum in Potsdam gearbeitet hatte.

Die meisten Gerichtsverfahren mit einem Diskriminierungs-
vorwurf enden mit einem Vergleich, indem ein Teil der geforder-
ten Entschiddigungssumme gezahlt wird. Ein Entschadigungs-
anspruch wegen Diskriminierung besteht neben einem Scha-
densersatzanspruch, der beispielsweise fiir erhohte Fahrtkosten
aufgrund des Arbeitsortswechsels geltend gemacht werden kann.
Kein Arbeitgeber will durch ein Urteil festgestellt wissen, dass er
seine Mitarbeiterinnen diskriminiert. Auch die Arbeitsvermittle-
rin durfte im Wege eines gerichtlichen Vergleichsabschlusses nach
einem grundsatzlichen Umdenken ihres Arbeitgebers wieder an
ihrem fritheren Arbeitsort in Brandenburg a.d.H. zuriickkehren.
So beginnt hoffentlich die Anderung einer landldufigen Meinung.
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Seit wann ist eine Zustimmung des Ehemannes zur
Erwerbstatigkeit der Ehefrau nicht mehr erforderlich?

Prof. Dr. Konstanze Plett, LL.M. (UW-Madison)
Professorin (i.R.) der Universitat Bremen, FB Rechtswissenschaft

Die Frage in der Uberschrift ist eigentlich falsch gestellt, ob-
gleich haufig zu lesen und zu horen ist, dass die eheminnliche
Hoheit uber die aufSerhidusliche Erwerbstitigkeit der Ehefrau
erst 1977 geendet habe.

Nach der Dogmatik des Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB)!
brauchten volljahrige Ehefrauen schon seit Inkrafttreten des
BGB am 1. Januar 1900 keine Zustimmung (weder in Form der
Einwilligung noch in Form der Genehmigung) zur Eingehung
von Beschiftigungsverhaltnissen. Allerdings war offenbar in der
Lebensrealitit die Anschauung weit verbreitet, das Modell der
Hausfrauenehe, das in der Tat dem BGB bis zum 1. Juli 1977
zugrunde lag, impliziere ein solches Erfordernis.

Im Folgenden sei zunachst die Rechtslage dargestellt (1.). Zur
weiteren Beantwortung der Frage sind weitere Betrachtungen
notig (2.).

1. Rechtslage nach dem BGB
Schon in den Materialien zum BGB finden sich die folgenden
Ausfithrungen:

»Das BGB. gebt davon aus, daf8 die Ehefrau in Folge der Ebe

einer Beschrinkung der Geschdftsfahigkeit nicht unterliegt. “*
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Und:
wHinsichtlich des Geschlechtsunterschiedes bildet der im
gemeinen und in anderen Rechten (...) anerkannte Grund-
satz der Gleichstellung beider Geschlechter die Regel. Die
Gleichstellung erfabrt im Verhdltnisse zum bisherigen Rechte
eine erweiterte Durchfiibrung, namentlich in Ansebhung der
Verbiirgung weiblicher Personen, der Geschiftsfibigkeit
der Ebefrau, ibres Erwerbes durch Arbeit oder durch den
selbstindigen Betrieb eines Evwerbsgeschiftes, in Ansehung
der elterlichen Gewalt der Mutter, der Fibigkeit, Testaments-
zeuge zu sein u.s.w.

Die Einschrinkungen, denen Ehefrauen unterworfen waren,

betrafen ,,nur“ ,,das gemeinschaftliche Leben betreffende An-

gelegenheiten“ wie Wohnort und Wohnung (§ 1354 BGB 1896)

1 Vom18.8.1896 (RGBI. S.195), neugefasst durch Bekanntmachung
vom 2.1.2002 (BGBI. I S. 42, 2909; 2003, 738). Paragrafen, die zwischen
Inkrafttreten des BGB am 1.1.1900 und Inkrafttreten des Gesetzes liber
die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des
biirgerlichen Rechts (Gleichberechtigungsgesetz — GleichberG) am
171958 gegolten haben, werden mit dem Zusatz ,,BGB 1896 zitiert,
Paragrafen des GleichberG mit dem Zusatz ,,BGB 1957*.

2 Mugdan, B. (Hrsg.), Die gesammten Materialien zum Biirgerlichen
Gesetzbuch fiir das Deutsche Reich, Bd. 1: Einfiihrungsgesetz und
Allgemeiner Theil, Berlin 1899, S. 247.

3 Mugdan (Fn. 2), S. 370, Hervorhebungen KP.

29

Erlaubnis untersagt,

mit, for oder In



https://doi.org/10.5771/1866-377X-2020-1-28

	Bei einer Versetzung sind familiäre Verpflichtungen zu berücksichtigen
	„Vorrangigkeit“ des alten Arbeitsplatzes nach EU-Richtlinie
	Entschädigungsanspruch wegen Diskriminierung nach AGG

